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Legende 

    Rechtskräftige Baulinien 

    Projektierte Baulinien 

    Aufzuhebende Baulinien 

    Projektierte Baulinien, die Gegenstand einer anderen, 
     noch nicht rechtskräftigen Baulinienvorlage sind. 

    Aufzuhebende Baulinien, die Gegenstand einer anderen, 
     noch nicht rechtskräftigen Baulinienvorlage sind. 
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Ausschreibung im Amtsblatt des Kantons Zürich Nr.            vom

Vom Gemeinderat Rüti festgesetzt
Beschluss Nr.               vom

Der Gemeindepräsident:

Peter Luginbühl
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Thomas Ziltener
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Ilaria Ghezzi

Verfasser Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon ZH
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  Kernzonen gemäss Zonenplan

übrige Bauzonen gemäss Zonenplan
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Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 25.09.2020 
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Publizierende Stelle 
Gemeinde Rüti - Bauamt, Breitenhofstrasse 30, 8630 Rüti ZH

Inkraftsetzung „Unterschürliweg - Teilweise 
Aufhebung und Neufestsetzung von 
Verkehrsbaulinien und ersatzlose Aufhebung von 
Niveaulinien“, Bekanntmachung des Inkrafttretens, 
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8630 Rüti ZH  
Die teilweise Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinie Unterschürliweg, 
welche vom Gemeinderat Rüti ZH mit Beschluss vom 4. Februar 2020 zugestimmt wurde, 
wurde von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich am 14. Juli 2020 genehmigt. 
Die erwähnten Beschlüsse wurden am 31. Juli 2020 im Amtsblatt des Kantons Zürich und 
auf der Webseite der Gemeinde Rüti ZH öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 11. September 2020 sind 
gegen die Beschlüsse keine Rechtsmittel ergriffen worden. Die „Teilweise Aufhebung 
und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien und ersatzlose Aufhebung von Niveaulinien, 
Unterschürliweg“ tritt somit am Tag nach Erscheinen dieser Publikation in Kraft. 

Rechtliche Hinweise:  

Kontaktstelle:  
Gemeinde Rüti - Bauamt 
Breitenhofstrasse 30  
8630 Rüti ZH
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